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Zu Naturschutz und Landschaftspflege: 
Die Hinweise zu Artenschutzbelangen werden zur Kenntnis genommen 
und bei der weiteren Bearbeitung beachtet. 
Die Begründung wird hinsichtlich der Beschreibung der Biotopstrukturen 
in Bezug auf die Qualität der Begrünungsmaßnahmen konkretisiert und 
damit die vorgenommene Bewertung nachvollziehbar dargelegt. 
Entsprechend der Anregung wird die vorhandene Heckenstruktur mit 
einer einheitlichen Bezeichnung als Feldhecke benannt. 

 
Ursprünglich war es beabsichtigt, die Hecke als ökologisches 
Verknüpfungselement sowie natürliches Gestaltungselement zur Einbin- 
dung des neuen Baugebietes in den südlich gelegenen Landschaftsraum 
komplett zu erhalten. Der Abstand der linearen Feldhecke zur 
erschließenden August-Kümpers-Straße ist jedoch nicht einheitlich. Die 
überwiegend ca. 60 m tiefe Geltungsbereichsfläche bietet sich unter dem 
Gesichtspunkt einer flächensparenden Erschließung als zweireihige 
Baustruktur mit mittiger Erschließungsstraße an. Eine parallele 
Verkehrsführung zur August-Kümpers-Straße ist dabei aufgrund deren 
Eigenschaft als anbaufreie Kreisstraße erforderlich. An der engsten 
Stelle weist der Abstand zur K 65 jedoch nur ca. 43 m auf. Um die 
flächensparende Erschließung realisieren zu können, ist daher eine 
bereichsweise Reduzierung der Feldhecke unvermeidbar. 
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Die Hecke wird dabei nicht auf ganzer Breite beseitigt, sodass eine 
schmale, durchgängige Struktur verbleibt. 
Seitens der Gemeinde erfolgt eine durchgängige Sicherung der Hecke 
durch Errichtung eines Stabgitterzaunes an der Plangebietsgrenze. 
Entsprechend der Anregung soll für diese teilweise Inanspruchnahme 
der Hecke im Plangebiet  eine Befreiung  gemäß § 67 BNatSchG 
beantragt werden.  
Diese wurde durch Bescheid des Kreises Steinfurt vom 08.11.2022 
genehmigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Wasserwirtschaft: 
Der Anregung wird entsprochen und nach einer Analyse von Über- 
flutungsgefahren eine Ergänzung von Planzeichnung und Begründung 
vorgenommen. 

 
 
Zu Immissionsschutz: 
Der Umweltbericht ist als selbständiger Bestandteil in die 
Planbegründung integriert und lag den Unterlagen der frühzeitigen 
Beteiligung bei. Dies ergibt sich auch aus dem Textteil der UNB in 
derselben Stellungnahme. 
Im Kapitel II Nr. 2.1.6 Mensch / Gesundheit wird auf die Ergebnisse einer 
Ausbreitungsrechnung verwiesen, die unkritische Geruchsstundenwerte 
ergab. 
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Der  Anregung  wird  entsprochen  und  ein  Bereich  ohne  Ein-  und 
Ausfahrten festgesetzt. 
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Die im nordöstlichen Teil des Geltungsbereiches angrenzenden 
Waldflächen sind durch vorwiegend hochstämmige Laubbäume geprägt. 
Dabei mangelt es teilweise an umfassenden Waldmantelbereichen. Um 
eine Gefährdung der neuen Wohnbebauung durch umstürzende Bäume 
zu reduzieren, sollen ggfls. vereinzelt gefährdete Bäume mit einem 
Abstand von minimal 
10 m zur Grenze des Bebauungsplanes gefällt werden und die 
Rodungsbereiche durch Gehölze, die für Waldsaumbereiche 
charakteristisch sind, neu bepflanzt werden. Damit erhöht sich der 
Abstand zwischen den verbleibenden hochstämmigen Bäumen und den 
überbaubaren Grundstücksflächen auf 20-25 m. Die Planbegründung 
wird entsprechend ergänzt. 
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Die kontinuierlich bestehende Nachfrage nach Wohnraum erfordert eine 
Mobilisierung von Flächen für diesen Zweck. Die Gemeinde Wettringen 
ist   bestrebt, dafür Flächenpotenziale   innerhalb des zusammen- 
hängenden Siedlungsbestandes planungsrechtlich vorzubereiten. 
Derartige Maßnahmen der Innenentwicklung konnten teilweise bereits 
realisiert  werden. Auch Baulücken- und Brachflächenmobilisierung 
wurde betrieben. Diese Maßnahmen können die anhaltende 
Bauflächennachfrage jedoch nicht vollständig befriedigen. Deshalb ist 
die Inanspruchnahme der hier gewählten Ackerfläche zur Ergänzung des 
benachbarten Siedlungsraumes erforderlich. 

 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft sollen über einen Flächenpool 
ausgeglichen werden. Die Planbegründung wird diesbezüglich ergänzt. 
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Entsprechend der  Anregung sollen  Transformatorenstandorte in  der 
Planzeichnung Berücksichtigung finden. 
Die Hinweise zu Bedarfsanmeldung, Trassenbereiten, Tiefbau- 
maßnahmen und Kampfmittelfreiheit werden zur Kenntnis genommen. 
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Der Anregung, „Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe“ zuzulassen, 
wird vor dem Hintergrund des geringen Emissionsgrades entsprochen 
und die Planunterlagen entsprechend geändert. 
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Die Hinweise zu Versorgungsleitungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


